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"6.4 Für die Anzahl der zu zensierenden schriftlichen Lernkontrollen gilt in den Schuljahrgängen
5 bis 10: In einem fünfstündigen Fach sind 5 bis 7, in einem vierstündigen Fach 4 bis 6 und in
einem dreistündigen Fach 3 bis 5 schriftliche Lernkontrollen je Schuljahr zu schreiben; die
mittlere Zahl gibt den Regelfall an.

6.5 In den übrigen Fächern sind mit Ausnahme des Faches Sport zwei zensierte schriftliche
Lernkontrollen im Schuljahr verbindlich. Bei Unterricht, der nur ein Schulhalbjahr erteilt wird,
entscheidet die Fachkonferenz, ob eine zensierte schriftliche Lernkontrolle verbindlich ist oder
zwei zensierte schriftliche Lernkontrollen verbindlich sind; sofern eine verbindlich ist, kann
diese nicht ersetzt werden durch eine andere Form von Lernkontrolle nach Nr.6.7."

"6.7 An die Stelle einer der verbindlichen Lernkontrollen nach den Nrn.6.4 und 6.5 kann in den
Schuljahrgängen 7 bis 9, in den Fächern Musik und Kunst in den Schuljahrgängen 5 bis 9 nach
Beschluss der Fachkonferenz eine andere Form von Lernkontrolle treten, die schriftlich oder
fachpraktisch zu dokumentieren und mündlich zu präsentieren ist. Die Lernkontrolle hat sich
auf die im Unterricht behandelten Inhalte und Methoden zu beziehen. Das Nähere regelt die
Fachkonferenz. "
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